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[A n ku n ft:  8. Juni)

Der ungarische Gesandte, welcher mir soeben einen Besuch machte, hat mir im 
Auftrag seiner Regierung streng vertraulich folgendes mitgeteilt:

In Hof- und Regierungskreisen von Budapest wird, nach dortigen Meldungen, 
erklärt, dass am 20. Juni König Karl wiederum beabsichtige nach Ungarn zu
rückzukehren. Die ungarische Regierung fühlt sich verpflichtet, in gegenseitiger 
Loyalität, Ihnen obiges zur Kenntnis zu bringen, obschon sie nicht an diese 
Berichte glaubt und diese eher als ein M anöver ansehen möchte. Ein erneutes 
Unternehm en König Karls müsste von der Regierung Ungarns als durchaus uner
wünscht, inopportun und unzeitgemäss bezeichnet w erden.1

1. N ote m arginale de G. Motta: Le 9. VI. sortant du Conseil national où il a assisté au débat sur les 
interpellations Grim m  et Bossi [cf. n° 60, note 3] M. F. de Parcher [Chargé d 'A ffa ires de H o n 
grie] m e confirme cette nouvelle. Les rum eurs d ’une nouvelle équipée du R oi Charles conduisent 
à une dém arche collective des représentants de la France, de la G rande-Bretagne et de l ’Italie, le 
9 août 1921, a vertissant le Gou vernem ent suisse qu  ’un fort mouvement se dessine en Hongrie en 
faveur du retour du Roi Charles et dem andant si le Conseil fédéral est en mesure et prêt à p ren
dre des mesures de précaution, étant donné les appréhensions qui existent [...]. N ote m anuscrite  
de P. Dinichert, 9 août 1921 (E 2001 (B) 3 /4 9 ) .
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1779. Besprechungen über Zollverhältnisse

Mündlich

Der Präsident teilt mit, verschiedene Staaten hätten den Wunsch geäussert,1 mit 
uns in Besprechungen über die Ordnung der gegenseitigen Zollverhältnisse einzu
treten, so Italien, das schon nächsten Montag zwei Delegierte nach Bern entsenden 
will, Deutschland und Frankreich, welche beide ebenfalls Besprechungen in Bern in 
Aussicht nehmen, während Spanien es gerne sähe, wenn schweizer. Delegierte 
gegen Ende des Monats nach Madrid kämen. Über die Absichten der verschiedenen

1. C ’était à la suite de la note reproduite sous ri’ 57.
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Staaten im einzelnen ist noch nichts wesentliches bekannt geworden, doch möchte 
Italien letzten Endes zu einem Vertrag kommen, während Spanien gegenteils den 
Abschluss eines Vertrages nicht wünscht, sondern nur einen modus vivendi sucht. In 
allen diesen Fällen handelt es sich vorläufig nur darum, mit den Delegierten Fühlung 
zu nehmen, sie über die Absichten ihrer Regierung anzuhören und ihnen unsere 
Wünsche darzulegen. Der Präsident schlägt vor, zu diesen Vorbesprechungen die 
Herren Nationalrat Frey und Prof. Laur abzuordnen, denen allfällig die Herren 
Oberzolldirektor Gassmann, Abteilungschef Eichmann und Generalsekretär W et
ter beigegeben werden könnten. In Aussicht genommen ist auch, dass den Bespre
chungen Vertreter unserer Gesandtschaften in den betreffenden Ländern beiwoh
nen sollen. Da es sich nur um eine Fühlungnahme handelt, können unseren 
Abgeordneten noch keine bestimmten Weisungen gegeben werden. Solche werden 
vom Bundesrat festzustellen sein, wenn einmal die eigentlichen Verhandlungen mit 
den verschiedenen Staaten beginnen.

In der Beratung wird betont, es könne fraglich erscheinen, ob der Bundesrat kraft 
der ihm von der Bundesversammlung erteilten Ermächtigung berechtigt sei, sich 
gegenüber den verschiedenen Ländern in verschiedener Weise zu binden. Da die 
Ermächtigung nur auf Feststellung eines zeitlich begrenzten neuen Tarifes2 gehe, 
müsste jeder eigentliche Zollvertrag der Bundesversammlung zur Genehmigung 
unterbreitet werden. Jedenfalls müsse der Gesamtbundesrat nach den ersten Bes
prechungen wieder begrüsst werden und er müsse sich dann über das weitere Vorge
hen und über die A rt der Bindung gegenüber den einzelnen Staaten schlüssig 
machen. Vorläufig sollen daher die Delegierten sich in keiner Weise festlegen las
sen. Wünschenswert wäre es, zu erreichen, dass die Behandlung der verschiedenen 
Anfragen über den Zolltarif verschoben werden könnte, um nicht eine Erörterung 
im Parlament zu entfesseln, die eine ungünstige Rückwirkung auf die Besprechun
gen und Verhandlungen mit den ändern Staaten haben müsste. Aus demselben 
Grund wäre es auch geboten, dass die Presse sich in der Erörterung des neuen Zoll
tarifs eine gewisse Zurückhaltung auferlegte. Dies um so mehr, als die mancherorts 
gehegte Befürchtung, es werde mit dem Inkrafttreten des neuen Zolltarifs eine 
Preissteigerung bei den lebensnotwendigsten Artikeln eintreten, sich nicht bewahr
heiten werde, da auf 1. Juli der Getreidepreis und damit auch der Brotpreis herabge
setzt werden könne und unsere Landwirtschaft in der Lage sei, den Fleischbedarf 
des Landes reichlich zu decken, so dass auch keine Erhöhung der Fleischpreise ein
treten werde.

Auf Grund der Beratung wird beschlossen:
Zu den Besprechungen mit den Vertretern der vorgenannten Länder über die 

künftige Regelung der Zollverhältnisse werden die Herren Nationalrat Alfred Frey 
und Prof. Laur abgeordnet, denen soweit nötig die Herren Oberzolldirektor Gass
mann, Abteilungschef Eichmann und Generalsekretär W etter beigegeben werden 
können. Die Delegierten sind ermächtigt, die Erklärungen der Vertreter der ändern 
Staaten entgegenzunehmen, über die Gründe, die zur Aufstellung unseres neuen 
Zolltarifs führten, Auskunft zu geben und im allgemeinen die A rt der künftigen 
Regelung der Zollverhältnisse zu erörtern. Sie sollen sich dabei jeder Bindung 
enthalten.

2. Sur l ’établissement du nouveau tarifd ’usage du 8 juin 1921, cf. RO, 1921, Tome 37, pp. 365—473.
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